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Bestandteile der Bebauungsplanergänzung 'ln den Bohngärten' sind

e

e

Der Plan mit den Planzeichnungen im Maßstab 1 : 1.000 und den textlichen
Festsetzungen.

Die vorliegende Broschüre mit der Begründung zur Bebauungsplanergänzung
'ln den Bohngärten' der Stadt Freinsheim. Der in der Anlage beigefügte landes-
pflegerische Planungsbeitrag der Firma L.A.U.B., Kaiserslautern ist Bestandteil
der Begründung.
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Stadt Freinsheim + Bebauungsplanergänzung '/n den Bohngärten Begründung

BEGRÜNDUNG

ZUR BEBAUUNGSPLANERGÄNZUNG 'IN DEN BOHNGÄRTEN'
DER STADT FREINSHEIM

gemäß $ 9 Abs. 8 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 8. Dezember 1986
(BGBI. l S. 2253), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Erleichterung von Investi-
tionen und der Ausweisung und Bereitstellung von Wohnbauland (Investitionserleich-
terungs- und Wohnbaulandgesetz) vom 22. April 1 993 (BGBI. l S. 466)

Die vorliegende Bebauungsplanergänzung '/n den BobngäNen
ist Bestandteil des

Bebauungsplanes '/n den Boßngä/ren' der Stadt Freinsheim
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l AUFSTELLUNGSBESCHLUSS UND RECHTSGRUNDLAGEN

Der Stadtrat der Stadt Freinsheim hat in seiner Sitzung am 24. November 1 993
die Aufstellung der Bebauungsplanergänzung '/n den BohngäNen' zum Bebau-
ungsplan '/n den Bohngä/len' beschlossen.

Mit der Ausarbeitung der Bebauungsplanergänzung wurde das Büro
SËiijtiiJ - IMMISSIONSSCHU'TZ e STÄDTEBAU e UMWELTPLANUNG - Technologiezentrum
Kaiserslautern - beauftragt.

Die Aufstellung der Bebauungsplanergänzung '/n den Bohngäaen' wurde erfor
derlich. um für den durch den Bebauungsplan '/n den ßohngäaen' entstehen
den Eingriff in Natur und Landschaft Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen fest-
zusetzen.

Die Bebauungsplanergänzung hat folgende Rechtsgrundlagen

l Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom
08. Dezember 1986 (BGBI. l S. 2253), zuletzt geändert durch das
Gesetz zur Erleichterung von Investitionen und der Ausweisung und
Bereitstellung von Wohnbauland (Investitionserleichterungs- und Wohn-
baulandgesetz) vom 22. April 1 993 (BGBI. l S. 466).

2 Gesetz zur Erleichterung des Wohnungsbaus im Planungs- und Baurecht
sowie zur Änderung mietrechtlicher Vorschriften (Wohnungsbau-
Erleichterungsgesetz - WoBauErIG) vom 17. Mai 1990 (BGBI. l S. 926),
zuletzt geändert durch das Gesetz zur Erleichterung von Investitionen
und der Ausweisung und Bereitstellung von Wohnbauland
(Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz) vom 22. April
1 993 (BGBI. l S. 466).

3 Gesetz über Naturschutz und Landschaftpflege (Bundesnaturschutz-
gesetz - BNatSchG) vom 20. Dezember 1 976, zuletzt geändert durch das
Gesetz zur Erleichterung von Investitionen und zur Anweisung und
Bereitstellung von Wohnbauland {lnvestitionserleichterungs- und Wohn-
baulandgesetz) vom 22. April 1 993 (BGBI. l S. 466).

4. Verordnung liber die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungs-
verordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
23. Januar 1 990 {BGBI. l S. 132), zuletzt geändert durch das Gesetz zur
Erleichterung von Investitionen und der Ausweisung und Bereitstellung
von Wohnbauland {lnvestitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz)
vom 22. April 1993 (BGBI. l S. 466).
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5

6

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung
des Planinhalts (Planzeichenverordnung 1 990 - PlanzV 90)
vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1 1991 S. 58).

Landesbauordnung Rheinland-Pfalz {LBauO) vom 28. November 1 986
(GVBL. S. 307. ber. GVBL. 1987 S. 48), zuletzt geändert durch das Lan-
desgesetz zur Änderung der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz
vom 08. April 1991 (GVBL. S. 1 18).

Landesgesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Landespflege-
gesetz - LPfIG) in der Fassung vom 05. Februar 1979 (GVBL. S. 36),
zuletzt geändert durch das Landesgesetz zur Änderung des Landespfle-
gegesetzes vom 27. März 1 987 (GVBL. S. 70).
Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 14. Dezember 1 973
(GVBL. S. 41 9), zuletzt geändert durch das Landesgesetz zur ForHührung
der Verwaltungsvereinfachung vom 08. April 1 991 (GVBL. S. 104).

7

8

/5

2 ANLASS UND ZIELSETZUNG
DER BEBAUUNGSPLANERGANZUNG

Da das Baugebiet '/n den Boh/7gä/zen' einen Eingriff in Natur und Landschaft
darstellt. der nicht ohne Folgen für den Naturhaushalt bleiben kann. wurde es
im Rahmen der Erarbeitung des Bebauungsplans '/n den Bohngäaen' erforder-
lich, die Auswirkungen der Planung zu erfassen, nicht vermeidbare Auswir-
kungen zu minimieren und durch entsprechende Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen zu kompensieren.

Die Festsetzungen innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans '/n den
BohngäRen' waren nicht ausreichend. den entstehenden Eingriff auszuglei-
chen. Aus diesem Grunde hatte sich die Stadt Freinsheim entschlossen. unmit-
telbar an das geplante Neubaugebiet angrenzend einen weiteren Bebauungs-
plan 'Süd-Osf' aufzustellen. der ausschließlich landespflegerische Festsetzun-
gen enthalten sollte. Die Stadt sah vor. hier die für den Bebauungsplan '/n den
Bohngäaen' erforderlichen Ausgleichs- und Ersatzerfordernisse umfassend zu
regeln sowie rechtsverbindlich festzusetzen und faßte für den Bebauungsplan
'Sdd-Ost' einen Aufstellungsbeschluß. Der Bebauungsplan '/n den Bohngä/Ten'
wurde daraufhin am 02. Juni 1 993 vom Stadtrat der Stadt Freinsheim als .Sat-
zung beschlossen.

Als zuständige höhere Verwaltungsbehörde machte die Kreisverwaltung Bad
Dürkheim jedoch am IO. 09. 1 993 die Verletzung von Rechtsvorschriften bei
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Bauleitplanung" vom 06. Mai 1 991.

führt sein oder in AngriH genommen werden.

Naturschutzverbände hingewiesen wird.
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schaft zumindest nicht in einem zeitlichem Zusammenhang mit der Bebauung
des Plangebiets '/n den Bohngä/Ten' gewährleistet ist.

Die Kreisverwaltung Bad Dürkheim forderte aus diesen Gründen eine Überar
beitung bzw. einen weitergehenden Nachweis im Hinblick auf die für das Bau
gebiet '/n den BohngäNen' zu erbringenden Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Aufgrund der geäußerten Bedenken und der Tatsache. daß die Eingriffe nicht
gänzlich innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans ausgeglichen
werden können. hat sich die Stadt Freinsheim - in Abstimmung mit der Kreis-
verwaltung Bad Dürkheim und der Verbandsgemeindeverwaltung Freinsheim -
entschlossen, die vorliegende Bebauungsplanergänzung zum Bebauungsplan '/n
den Bohngärten' zu erstellen. Nach zahlreichen Abstimmungsgesprächen mit
den o.g. Behörden hat die Stadt Freinsheim gemeindeeigene Flächen für die
Festsetzung der noch erforderlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen vorge-
sehen. Dies insbesondere auch. um die seitens der Landespflege geforderte
zügige Umsetzbarkeit der Maßnahmen im zeitlichen Verhältnis zur Bebauung '/n
den Bohngäaen' zu gewährleisten.

f'b

Die Stadt Freinsheim hat die Firma L.A.U.B., Kaiserslautern mit der Erarbeitung
eines landespüegerischen Planungsbeitrags beauftragt, der die erforderlichen
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bilanziert und auf den gemeindeeigenen
Grundstücken festlegt.

In den - in Abstimmung mit der Kreisverwaltung Bad DCirkheim und der Ver-
bandsgemeindeverwaltung Freinsheim - festgelegten Ersatzmaßnahmen des
landespflegerischen Planungsbeitrags und deren planungsrechtlicher Festset-
zung in der Bebauungsplanergänzung '/n den Bohngä/Ten' sieht die Stadt
Freinsheim eine ausreichende Grundlage gegeben. die negativen Folgen des
Bebauungsplanes '/n den Bohngä/ten' zu kompensieren.
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3 RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH
DER BEBAUUNGSPLANERGÄNZUNG

11:$1: : ÜE Rli F::::::;
Der räumliche Geltungsbereich der Bebauungsplanergänzung
genen' umfaßt im einzelnen folgende Grundstücke:

'ln den Bohn

1130/6, 1530/2, 1509, 1509/2 1510, 1510/2, 1511' 1583/3, 1583/5,
1583/6, 1584, 1585/3. 1597/2 3151/3 3188/18, 4261/2, 4269, 4269/2'
5582/2

sowie Teilflächen der Grundstücke 1 244/4. 1 583/4 und 31 21 /2

BESCHREIBUNG DER 'FLÄCHEN FüR ERSATZMASSNAHMEN'
SOWIE DER HIER VORGESEHENEN ERSATZMASSNAHMEN

4.

4.1 Lage und Größe der Flächen

Die Flächen für die insgesamt acht Ersatzmaßnahmen (EI - E8} liegen

am südlichen Ortsrand von Freinsheim (E3 'Fläche am Friedhof', Parzellen
Nr. 1 1 30/6, 5582/2),
am nördlichen Ortsrand der Stadt Freinsheim {E4 Parzelle Nr. 3188/18,
E5 Parzelle Nr. 31 51 /3 und E6 Teil der Parzelle Nr. 31 21 /2) und

am östlichen Ortsrand von Freinsheim bzw. südwestlich von Weisenheim
(E7 Parzellen Nr. 4269, 4269/2 und E8 Parzelle Nr. 4261 /2).

Seite 6 von 1 4 Seiten
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Kreisverwaltung Bad Dürkheim -, daß zur Kompensation des Eingriffs insgesamt
ein relativ großes Gesamtareal erforderlich wird. Zum anderen bedingen jedoch
auch die Möglichkeiten zur Erhöhung der ökologischen Wertigkeit auf den
gemeindeeigenen Flächen die Gesamtgröße der 'Flächen air Ersatzmaß-
nahmen'

In der Bilanzierung des landespflegerischen Planungsbeitrags der Firma
L.A.U.B., Kaiserslautern werden folgende Flächengrößen für die Ersatzmaß-
nahmen angeführt:

EI

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8:

1 8.500 m2

1 1 .300 m2

1 2.238 m2

900 m2
960 mz
750 m2

1 .840 m2

1 .1 60 m2

47.648 m2

Die Gesamtgröße der Flächen für Ersatzmaßnahmen und somit des Geltungs-
bereichs der Bebauungsplanergänzung '/n den Boh/7gäaen' beträgt demnach
rund 4,8 ha.

Bezüglich der Bilanzierung der Ersatzmaßnahmen sei hier auf den landespflege
äschen Planungsbeitrag in der Anlage zu dieser Begründung hingewiesen.
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4.2 Erläuterungen zu den 'Flächen für Ersatzmaßnahmen
sowie zu den vorgesehenen Ersatzmaßnahmen

Mit den im landespflegerischen Planungsbeitrag vorgeschlagenen Flächen und
den darauf vorgesehenen landespflegerischen Maßnahmen soll insgesamt die
ökologische Aufwertung erbracht werden. die als Defizit in der Bilanzierung der
Landespflege errechnet wurde und die zur Kompensation der durch das Bau-
gebiet '/n den Bohngä#en' entstehenden Beeinträchtigungen notwendig ist
nsgesamt erscheint eine gesamthafte Umsetzung der von der Landespflege
festgelegten Maßnahmen auf den gemeindeeigenen Grundstücken erforderlich,
um in absehbarer Zeit Effekte für den Naturhaushalt zu erreichen.

Auf den 'Flächen für Ersatzmaßnahmen' sind folgende Ersatzmaßnahmen vor
gesehen:

EI Hahnenplatz':
(Parzellen Nr. 1 583/3. 1 583/5, 1 583/6, 1 584. 1 585/3 und Teilflächen der

Parzellen Nr. 1 244/4 und 1 583/4)

Kulturhistorisch bedeutsamer Platz mit altem Baumbestand
(Naturdenkmale). Die Gesamtfläche soll langfristig und dauerhaft gesichert
werden.

E2 IE===:'::EBEL,Hl=:?",':, . ;. ., . '. .',, . '. . , . "''',
Derzeit Lagerfläche für Bauaushub. teilweise M(}llablagerungen, vereinzelt
Vegetation. Die Fläche soll als strukturreiche Vegetationsfläche innerhalb
des ansonsten intensiv landwirtschaftlich genutzten Landschaftsteils
entwickelt werden.

E3 'Fläche am Friedhof':
{Parzellen Nr. 1 1 30/6, 5582/2)

Brachfläche. die überwiegend durch natürliche Sukzession eingegrünt ist
Die Gesamtfläche soll gesichert und weiterentwickelt werden.

E4 'Parzelle Nr. 3188/18':

Brachfläche - Ehemalige Weinbauparzelle. Die Fläche soll in eine extensiv
gepflegte Obstwiese umgewandelt werden.

Stand: April 1994
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E5 Parzelle Nr. 31 51 /3

Intensiv genutzte Obstanbaufläche (älterer Kirschbaumbestand in Nieder-
stamm), etwa zur Hälfte vegetationsfrei. Die Fläche soll in eine extensiv
gepflegte Streuobstwiese umgewandelt werden.

E6 'Teilfläche der Parzelle Nr. 31 21/2':

Lagerfläche, auf der eine strukturreiche Vegetationsfläche entwickelt wer
den soll.

E7 'Parzellen Nr. 4261/2. 4269':

Intensive Obstbaufläche mit jüngeren Niederstammbäumen. die als exten
siv genutze Streuobstwiese entwickelt werden soll. '

E8 'Parzelle Nr. 4269/2':

Brachfläche mit überwiegend Ruderalflur. die in eine extensiv gepflegte
Obstwiese umgewandelt werden soll.

Bezüglich der jeweiligen Situation auf den 'Flächen für Ersatzmaßnahmen
sowie deren näherer Umgebung, sei an dieser Stelle ausdrücklich auf den lan-
despflegeäschen Planungsbeitrag der Fimta L:A.U.B., Kaiserslautem in der
Anlage zu dieser Begründung hingewiesen. Dieser enthält detaillierte Beschrei-
bungen und Bestandsaufnahmen der Flächen und gibt einen vertieften Einblick
in deren Strukturen.

Die Ersatzmaßnahmen auf den gemeindeeigenen Flächen sind laut Aussage des
landespflegerischen Planungsbeitrags als sinnvolles Glied in einer Kette von das
Verbandsgemeindegebiet übergreifenden Maßnahmen anzusehen. Die durch die
Maßnahmen zu schützenden und zu entwickelnden Biotope (Ausbildung von
'Trittsteinen' zur Biotopvernetzung) sind im Zusammenhang mit einem vom
Land geförderten Programm zur Sicherung und Entwicklung der Wiedehopf-
population zu sehen.

Auch hinsichtlich der Ersatzmaßnahmen. die im einzelnen auf den Flächen
durchzufiihnn sind und die damit verfolgten landespflegetischen Zielsetzungen
ist ausdrücklich auf die Angaben und Ausführungen im landespflegerischen
Planungsbeitng in der Anlage zu dieser Begründung zu verweisen.

Stand: April 1 994 Seite 9 von 1 4 Seiten



Stadt Freinshg
Begründung

Die vorliegende Bebauungsplanergänzung '/n den BohngäNen beinhaltet aus-
schließlich die landespflegerischen Festsetzungen, die zur rechtsverbindlichen
Umsetzung der im landespflegerischen Planungsbeitrag benannten Ersatzmaß-
nahmen notwendig sind. Zu diesem Zweck werden die in der Planzeichnung
dargestellten Grundstücke - die sich durchweg in Gemeindeeigentum befinden
als 'Flächen ftlr Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
/Vater und Z.andschaft' festgesetzt. Mit den weitergehenden zeichnerischen
i:estsetzungen. w\e 'Umgrenzungen von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen,

Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen' und 'Anpflanzen von Bäumen
Sfräuchem und sonst©-en BepË7anzungen .....' sowie den ergänzenden
textlichen Festsetzungen wird sichergestellt, daß die landespflegerischen
Vorgaben ausreichend umgesetzt werden.

Gemäß dem Altlastenkataster des Landesamtes für Umweltschutz und Gewer-
beaufsicht Rheinland-Pfalz - in dem größere Altablagerungen (Abfalldeponien)
als Altlastenverdachtsflächen verzeichnet sind - handelt es sich bei der Ersatz-
fläche E3 (Fläche am Friedhof) um eine ehemalige Ablagerungsstelle, die Bau-
schutt. Erdaushub und Siedlungsabfälle (Hausmtlll, Sperrmüll, hausmüllähn-
licher Gewerbemüll) aufweist. Im Altlastenregister wird für die angeführte Ab-
lagerung {Gruppe 3) als Sanierungsmaßnahme eine Rekultivierung {Abdeckung
und Bewuchs) vorgeschlagen; die Landespflege sieht hier zur Umsetzung der
Ersatzmaßnahmen eine natürliche Sukzession vor. Die Kennzeichnung der
i=\äck\en aKs 'Flächen, deren Böden erheblich mill umweltgefährdenden .Stoffen
öe/asset s#)d' soll die Bodenverunreinigung verdeutlichen und auf die Uberprü-
fung der Notwendigkeit weitergehender Untersuchungen hinweisen.

Die im Anhang an die Textfestsetzungen abgedruckten P#lanzäsren sind
Bestandteil der Bebauungsplanergänzung. Sie geben vor. welche Arten aus
landespflegerischer Sicht verwendet werden sollen.

5 ABWÄGUNG DER BELANGE

Im Rahmen der Erarbeitung der Bebauungsplanergänzung wurden bei der Betei-
ligung der Träger öffentlicher Belange Bedenken und Anregungen vorgetragen.
die zum Teil in die Planung eingestellt, zum Teil aus sachlichen Gründen oder
dem überwiegenden Gewicht anderer Belange zurückgestellt wurden:

Den Bedenken der Landwirtschaftskammer, daß es sich bei zwei Flurstücken
um Flächen innerhalb landwirtschaftlicher Nutzflächen und somit um
'Störparzellen' handelt. kann nicht zugestimmt werden. da bei den Festsetzun-
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gen der 'Flächen für Ersatzmaßnahmen' in erster Linie die Ziele der Landes-
pflege verfolgt werden und die vorgeschlagenen Maßnahmen insbesondere aus
landespflegerischer Sicht eine Bereicherung des Orts- und Landschaftsbildes
darstellen. Die negativen Auswirkungen der entsprechenden Maßnahmen
werden als zumutbar angesehen.

Die von den Naturschutzverbänden (über die Kreisverwaltung beteiligt) vorge-
tragenen Bedenken bezüglich eventuell vorhandener Bodenverunreinigungen
auf den Ersatzflächen E2. E3 und E7/E8 werden bertlcksichtigt. indem die
Notwendigkeit weitergehender Untersuchungen für diese Flächen geprüft wird.

Da die geforderte Kompensationsmaßnahme (Renaturierung des Fuchsbaches)
durch den Bebauungsplan '/n den Bohngä#en' keine Rechtskraft erlangt. aber
der im Gewässerpflegeplan 'Fuchsbach' zur Renaturierung vorgesehene Gelän-
destreifen freigehalten wird, wird von der Kreisverwaltung die Empfehlung
vorgebracht, die Aufstellung des unmittelbar angrenzenden Bebauungsplanes
'Süd-Ost' zügig weiter zu betreiben und den Schwerpunkt des Planes verstärkt
auf die Renaturierung des Fuchsbaches und weniger auf eine mögliche bauliche
Verdichtung in dessen Randbereich zu konzentrieren. Die Anregung wird
soweit wie möglich berücksichtigt. jedoch können im Rahmen des Bebauungs-
planes. '/rl den BohngäNen' keine diesbezüglichen Festsetzungen getroffen
sn/ardan

Der Forderung der Umweltschutzbeauftragten der Verbandsgemeinde Freins-
heim nach einer Uberprüfung der Flächengrößen der in die landespflegerische
Bilanzierung eingestellten Ersatzflächen EI und E3 wurde entsprochen. sodaß
die Größenangaben nochmals überprüft und geringfügig korregiert wurden. Die
landespflegerische Bilanzierung sowie die Bebauungsplanergänzung enthalten
nunmehr exakte Flächenangaben.

6 AUFHEBUNG BESTEHENDER RECHTSVORSCHRIFTEN

Für den Geltungsbereich der Bebauungsplanergänzung '/n den Bohngäaen
werden die bestehenden Rechtsvorschriften aufgehoben. sofern sie den Fest-
setzungen der Bebauungsplanergänzung widersprechen.
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7 HINWEISE ZUR PLANVERWIRKLICHUNG

Da die Stadt Freinsheim mit dem Baugebiet '/n den Bohngä#en' als Verursa-
cher des Eingriffs in Natur und Landschaft anzusehen ist. sind - gemäß den
Textfestsetzungen dieser Bebauungsp[anergänzung - die f(]r die Flächen fest-
gesetzten Ersatzmaßnahmen durch die Stadt Freinsheim oder im Auftrag der
Stadt Freinsheim durchzuführen. Die Durchführung der Maßnahmen kann
jedoch auf Dritte übertragen werden.

Weil es sich bei der Bebauungsplanergänzung ausschließlich um landespflege-
rische Festsetzungen. werden die Kosten für die durchzuführenden Maß-
nahmen - auf der Grundlage des landespflegerischen Planungsbeitrags - von
der Firma L.A.U.B.. Kaiserslautern ermittelt. Die Stadt Freinsheim wird die für
die Ersatzmaßnahmen erforderlichen Finanzmittel in ihren Haushalt bereitstellen
bzw. Möglichkeiten zur Verteilung der Kosten gemäß Nr. 10. 9. 5 des
Rundschreibens des Finanzministeriums vom 29. 10. 1 993 (veröffentlicht im
Ministerialblatt Nr. 14 vom 14. 1 2. 1 993) überprüfen.

Um in absehbarer Zeit Effekte für den Naturhaushalt zu erreichen sind
- entsprechend den textlichen Festsetzungen dieser Bebauungsplanergänzung
die auf den Flächen für Ersatzmaßnahmen durchzuführenden Bepflanzungen
spätestens in der nächstmöglichen Pflanzperiode durchzuführen. Weiterhin sind
die erstellten Neupflanzungen zu pflegen und Pflanzausfälle in der darauffolgen-
den Pflanzperiode in gleicher Qualität zu ersetzen.
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erarbeitet im Auftrag der Stadt Freinsheim durch

:Ü];]..]Ut] - Immissionsschutz . Städtebau - Umweltplanung

erstellt im Dezember 1 993
ergänzt im April 1 994

Kaiserslautern, den 1 5. 04. 1994

Auftragnehmer: Bearbeiter

q' ..$...hü&.
Dill.-Ing. D. MachunzeDipl

Bestätigung

Die Begrilndung vom OI. Dezember 1993 zur Bebauungsplanergänzung 'ln den
Bohngärten' hat zusammen mit den zeichnerischen und textlichen Festsetzungen der
o.g. Bebauungsplanergänzung vom

1 0. Dezember 1 993 bis 24. Dezember 1 993

in den Diensträumen der Verbandsgemeindeverwaltung Freinsheim öffentlich ausge-
legen. Die Auslegung wurde im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Freinsheim vom
02. Dezember 1 993 öffentlich bekannt gemacht.

=:JWWßë',:::=E=
Bebauungsplanes.
Kreisverwaltung Bad Dilrkhoim
Bad Dürkheim, den J?:#.gF...{?;gyq, .

Freinsheim. den Mai 199h

®
'''"'''"'''b\

nlAuftrag
-(2zz.-- .
(Eichnor)
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Stadt Freinsheim + Bebauungsplanergänzung '/n den Bohngäaen Begründung

HINWEISE

Die vorliegende Bebauungsplanergänzung umfaßt einen Plan mit Planzeichnungen im
Maßstab 1 : 1 .000 und textlichen Festsetzungen (planungsrechtliche Festsetzungen).

Der in der Anlage beifiigte 'Landespflegerische Planungsbeitrag' der Fa. L.A.U.B
Kaiserslautern ist Bestandteil dieser Begründung.

Stand: April 1 994 Seite 1 4 von 1 4 Seiten


	In den Bohngaerten mit Ergaenzungsplan - Text Ergänzung 041994
	In den Bohngaerten mit Ergaenzungsplan - Text Ergänzung 0419941

